
   

Anlage 
(zu § 3 Abs. 1) 

 
Erhaltungsziele des FFH-Gebietes 

„Crinitzer Wasser und Teiche im Kirchberger Granitgebiet“ 
 
1. Erhaltung eines strukturreichen Landschaftsausschnitts mit Teichen und Fließgewässern, der 

durch einen kleinräumigen Wechsel von verschiedenen Feucht-, Wald- und 
Offenlandbereichen, Verlandungsvegetation sowie dem Vorkommen von Birken-Moorwald und 
Schwarzerlenwäldern geprägt ist. 

 
2. Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der im Gebiet 

vorkommenden natürlichen Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang I 
der FFH-RL, einschließlich der für einen günstigen Erhaltungszustand charakteristischen 
Artenausstattung sowie der mit ihnen räumlich und funktional verknüpften, regionaltypischen 
Lebensräume, die für die Erhaltung der ökologischen Funktionsfähigkeit der Lebensräume des 
Anhanges I der FFH-RL von Bedeutung sind. 

 
Im Gebiet nachgewiesene Lebensraumtypen zum Stand 2005: 
 

Flächengrößen der 

Erhaltungszustände 
Lebensraumtyp (LRT) 

EU-Code und Kurzbezeichnung 
A B C 

Einheit 

3150 Eutrophe Stillgewässer  5,35 1,62 ha 
3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation  0,59 0,97 ha 
6430 Feuchte Hochstaudenfluren  256  m² 
6510 Flachland-Mähwiesen  20,61  ha 
7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore  0,19  ha 
91D1* Birken-Moorwälder  0,63  ha 
91E0* Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder  3,15  ha 
* prioritärer Lebensraumtyp 

 
Die Teiche sind ein wertgebender Bestandteil des Gebietes und beherbergen eine Reihe 
gefährdeter Tier- und Pflanzenarten, so zum Beispiel die in Sachsen vom Aussterben bedrohte 
Glänzende Seerose (Nymphaea candida) oder die in Sachsen stark gefährdete Wasserspinne 
(Argyroneta aquatica). Von besonderem Wert sind auch die Verlandungszonen der Teiche, in 
denen viele seltene Pflanzenarten vorkommen. 

 
3. Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der im Gebiet 

vorkommenden Populationen der Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse 
gemäß Anhang II der FFH-RL sowie ihrer Habitate im Sinne von Artikel 1 Buchst. f der FFH-RL. 

 
Im Gebiet nachgewiesene Arten zum Stand 2005: 
 

vorkommende 

Erhaltungszustände Art Habitattyp 

A B C 

Fische 
Bachneunauge (Lampetra planeri) Reproduktionshabitat1  x  
Groppe (Cottus gobio) Reproduktionshabitat2  x  
Amphibien 
Kammmolch (Triturus cristatus) Reproduktionshabitat3  x x 

 
Auf Grund seiner Lage und der räumlichen Nähe zu weiteren FFH-Gebieten mit einer ähnlichen 
Ausstattung an Schutzgütern kommt dem Gebiet für Arten der Still- und Fließgewässer eine 
wichtige Trittsteinfunktion zu. 

 



   

4. Besondere Bedeutung kommt der Erhaltung beziehungsweise der Förderung der 
Unzerschnittenheit und funktionalen Zusammengehörigkeit der Lebensraumtyp- und 
Habitatflächen des Gebietes, der Vermeidung von inneren und äußeren Störeinflüssen auf das 
Gebiet sowie der Gewährleistung funktionaler Kohärenz innerhalb des Gebietssystems 
NATURA 2000 zu, womit entscheidenden Aspekten der Kohärenzforderung der FFH-RL 
entsprochen wird. 

                                                
1 sommerkühle Fließgewässer bevorzugt der unteren Forellen- sowie der Äschenregion kleiner Flüsse (Oberläufe) und 

Bäche mit naturnaher Morphologie, Hydrodynamik und Wechsel von sandig-kiesigem bis feinsandig-schlammigem 
Substrat sowie durchgängig hoher Gewässergüte 

2 schnellfließende klare Bäche oder Oberläufe von Flüssen (Forellen- und Äschenregion) mit naturnaher Morphologie 
und Hydrodynamik, steinigem Substrat auch größerer Fraktionen mit entsprechenden Hohlräumen und geringer 
Verschlammungstendenz sowie durchgängig hoher Gewässergüte 

3 Gewässer mit reich strukturiertem Gewässerboden und mäßig bis gut entwickelter submerser und emerser 
Vegetation, aber auch freiem Raum zum Schwimmen (Teiche und Altwässer, Restgewässer in Ton-, Kies- und 
Sandgruben sowie Steinbrüchen, häufig auch größere und tiefere Gewässer in sonnenexponierter Lage) sowie 
umgebende Landhabitate im Sommerlebensraum, die zum Teil auch als Überwinterungshabitate dienen (vor allem in 
Gewässernähe liegende feuchte Gehölze und Wälder) 


